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PUBLIKATION: 
BESCHLÜSSE DER AUSSERORDENTLICHEN GEMEINDEVERSAMMLUNG 
 
Gestützt auf § 26 Abs. 2 des Gemeindegesetzes werden die nachfolgenden Beschlüsse der Ein-
wohnergemeindeversammlung vom Dienstag, 8. Juni 2021, veröffentlicht: 
 
1. Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung vom 21. November 2019 

 
2.1  Genehmigung der Gesamtrevision der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland Fischbach-

Göslikon: 
• Bauzonenplan 1:2'500 
• Kulturlandplan 1:5'000  
• Bau- und Nutzungsordnung (BNO)  

mit folgenden Änderungen gegenüber der öffentlichen Auflage:  
a. Aktualisiertes Bauinventar (Namen der Gebäude mit entsprechenden Jahreszah-

len der Entstehung wurden überarbeitet. Daraus ergeben sich keine Konsequen-
zen für die jeweiligen Eigentümer.) 

b. Verzicht der Unterschutzstellung des Objektes Nr. 908; Wohlerstrasse 1 
c. Verzicht auf die Gestaltungsplanpflicht für das Gebiet Hangkante Süd entspre-

chend entfällt § 4 Absatz 9 BNO vollständig. 
d. Anpassung der § 13 Absatz 3ff. der BNO 

 
2.2 Von der Genehmigung infolge angenommener Überweisungsanträge zur Prüfung durch den 

Gemeinderat und Unterbreitung an einer nächsten Einwohnergemeindeversammlung sind 
ausgeschlossen:  

a. Die Grünzone im Dorfteil Fischbach (Parzellen Nr. 109, 110, 493, 518, 603, 606 
und 607 wurden aufgrund des Einwendungsverfahrens der öffentlichen Auflage 
ausgewiesen) ist zu streichen. 

b. Die Grünzonen im Dorfteil Göslikon auf den Parzellen Nr. 56, 62, 65, 69, 70, 467, 
752 und 762 sind zu streichen.  

c. Die Landschaftsschutzzonen in der Reussebene sollen auf die kantonalen Land-
schaftsschutzzonen beschränkt werden. 

d. § 4 Absatz 2 der Bau- und Nutzungsordnung, Sondernutzungsplanung Erschlies-
sungsplanpflicht - Gebiet Zelgli: In der zweiten Zielvorgabe ist der zweite Passus 
«Verzicht auf Lärmschutzwände» ist zu streichen.  

 
3. Verschiedenes: Überweisungsantrag 
     Der Gemeinderat hat vom Kanton, wenn auch nötig vom Bund, zu verlangen, dass der Moos-

bach vom Abschnitt Parzellen Nr. 519/847 bis Parzelle Nr. 755 aus der Gewässerraumzone und 
aus dem Zonenplan entfernt wird und aus der BNO gestrichen wird.  

a. Die unterirdische Moosbachleitung im Wohngebiet soll nicht mehr mit einer Ge-
wässerraumzone geschützt werden. Auf die Festlegung einer Gewässerraumzone 
über die unterirdische Moosbachleitung sei zu verzichten. Die Gewässerraumzone 
für die unterirdische Moosbachleitung im Baugebiet sei aus dem Zonenplan zu ent-
fernen.  

b. Die Gewässerraumzone ist auch für den freigelegten Abschnitt des Moosbachs an 
der Zimmerrainstrasse aufzuheben.  
 

Die vorstehenden Beschlüsse unterstehen dem fakultativen Referendum. Sie sind der Urnenab-
stimmung zu unterstellen, wenn mindestens ein Fünftel der Stimmberechtigten innert 30 Tagen 
nach der Veröffentlichung mit einem Referendumsbegehren verlangt. Entsprechende Unterlagen 
können bei der Gemeindekanzlei bezogen werden. 
 
Ablauf der Referendumsfrist: Mittwoch, 14. Juli 2021 
 
 
    GEMEINDERAT FISCHBACH-GÖSLIKON 


